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Ein Geschenk der Natur! 

Deklarationsschein zur Anlieferung 

für Erdaushub und Bauschutt 

I. Abfallerzeuger/Bauherr

Anlieferwerk 

Oberscheld Beilstein Allendorf 

Firma / Name 

Straße Nr. 

PLZ Ort 

Ansprechpartner Telefon 

 Projektnummer: _______________________ 

II. Abfuhrunternehmen/Anlieferer

Firma / Name 

Straße Nr. 

PLZ Ort 

Ansprechpartner Telefon 

III. Abfallherkunft/Bauvorhaben

Bauvorhaben 

Straße Nr. 

PLZ Ort 
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IV. Allgemeine Bedingungen

Die Materialien unterliegen bei der Anlieferung einer Sichtkontrolle hinsichtlich eventuell vorhandener Verunreinigungen 

(Abfallstoffe, Verunreinigungen jeglicher Art). Sollten sich nach weiteren organoleptischen Prüfungen Verdachtsmo- 

mente auf eine mögliche Belastung des angelieferten Materials ergeben, wird eine Untersuchung des Materials auf 

seinen Belastungsgrad durchgeführt. Die Kosten der Untersuchungen trägt der Erzeuger des Eraushubs/ Bauschut- 

tes. Werden im Rahmen der Untersuchungen Belastungen des Materials festgestellt, die eine weitergehende Entsor- 

gung notwendig machen, gehen alle hiermit verbundenen Kosten (z.B. separate Lagerung, Weiterbehandlung, 

Transport, Entsorgung) ebenfalls zu Lasten des Erzeugers. Gegebenenfalls geht das Material an den Erzeuger zurück. 

Es wird mit der Unterschrift bestätigt, dass der Bauherr/Abfallerzeuger alle sich aus der „Gemeinsamen Richtlinie für 

die Verwertung von Bodenmaterial, Bauschutt und Straßenaufbruch in Tagebauen und im Rahmen sonstiger Abgra- 

bungen“ (St. Anz. 10/2014 S.211) ergebenden Verpflichtungen einhält und für das angelieferte Material die Zuord- 

nungswerte der Einbauklasse Z 0* im Feststoff und im Eluat für Boden bzw. Bauschutt eingehalten sind. 

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. 

HH-Basalt- und

Diabaswerk GmbH

Verwaltung 

Riemannstraße 1 

35606 Solms-Niederbiel 

Tel.  0 64 42 | 95 92-0 

Fax 0 64 42 | 95 92-22 

Diabaswerk Oberscheld 

Tel.  0 27 71 | 89 73-0 

Fax 0 27 71 | 89 73-17 

Basaltwerk Beilstein 

Tel.  0 27 79 | 16 27 

Fax 0 27 79 | 14 85 

Deponie Allendorf 

Tel.  0 64 78 | 27 70 25 0 

Fax 0 64 78 | 27 70 25 6 
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V. Abfallbeschreibung / Abfallmenge

Abfallschlüsselnummer Abfallbezeichnung Menge Besonderheiten 

17 05 04 Boden und Steine (bis LAGA Z0*) 

17 05 06 Baggergut (bis LAGA Z0*) 

17 01 01 Betonaufbruch (bis LAGA Z0*) 

17 01 02 Ziegel 

17 01 03 Fliesen, Ziegel, Keramik 

17 01 07 
Gemische aus Beton, Ziegeln, 
Fliesen und Keramik (mit 
Ausnahme derjenigen die unter 
AVV-Schlüssel 17 01 06 fallen) 

Ja 

Nein 

Kleinmengen 
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VI. Erklärung zur Herkunft der Anlieferung

Das angelieferte Material stammt nicht aus: 

- Flächen in Industrie- sowie Misch- und Gewerbegebieten

- Flächen, auf denen mit punktförmigen Belastungen durch Leckagen in Bauwerken und

Rohrleitungen gerechnet werden muss

- Flächen mit naturbedingt (geogen) oder großflächig siedlungsbedingt erhöhten

Schadstoffgehalten, mit Ausnahme geogen erhöhter Belastung aus vulkanischen oder

devonischen Gesteinen (z.B. Basalt, Tonschiefer)

- Überschwemmungsgebiete, in denen mit belasteten Flußsedimenten gerechnet werden muss

- Flächen, auf denen Abwasser verrieselt wurde

- Flächen, auf denen belastete Schlämme ausgebracht wurden

- Flächen mit erhöhter Immissionsbelastung

- Flächen aus einer landwirtschaftlichen Nutzung oder einer ehemaligen landwirtschaftlichen Nutzung

Bei dem angelieferten Material handelt es sich nicht um: 

- Material mit mineralischen Fremdbestandteilen

- Behandeltes Material aus Bodenbehandlungsanlagen

- Material, bei dem nicht zweifelsfrei eine Zuordnung zum Herkunftsort oder zu vorhandenen

Untersuchungsberichten besteht

- Baggergut, bei dem mit Belastungen gerechnet werden muss

und 

Es liegen keine anderweitigen, herkunftsbedingten Anhaltspunkte für eine Schadstoffbelastung 

des Materials vor. 

Untersuchungsbericht als Anlage beigefügt 

Begründung, wenn keine analytische Überprüfung auf Schadstoffe durchgeführt wurde 

Kleinmengen 

VII. Verantwortliche Erklärung

Der Unterzeichnende versichert, dass die in dieser verantwortlichen Erklärung gemachten Angaben zutreffen und 

keine anderen Materialien als angegeben geliefert werden. 

Datum Stempel Unterschrift 


